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Vorwort 
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tät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn als Dissertation 
vorgelegen. Es wurde von Herrn Professor Dr. Robert Battes betreut, dem ich 
für die Themenanregung und den vielfältigen Einsatz im Rahmen des 
Promotionsverfahrens danke. Vor der Drucklegung ist die Arbeit in ihren 
wesentlichen Teilen, insbesondere den Rechtsprechungszitaten, aktualisiert 
worden. 

Bonn, im März 1996 Kerstin Jung-Walpert 
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A. Einleitung 

I. Problemstellung und Abgrenzung 

"Fault deals in absolutes: in blacks and whites. Reality 
usually comes in shades of grey. It takes two to make a 
marriage and it usually takes two to destroy one." 

Mit diesen Worten hat ein us-amerikanischer Kommentator, Alan D. Scheink-
man l , treffend umschrieben, welche Schwierigkeiten tatsächlicher und rechtli-
cher Natur die Berücksichtigung des Verschuldens in Scheidungs- und Schei-
dungsfolgesachen aufwirft. 

In der Bundesrepublik Deutschland vermochte die Scheidungsrefonn der sieb-
ziger Jahre2 dieser Problematik nur teilweise ihre Bedeutung zu nehmen. Die 
Abkehr vom Schuldscheidungsrecht führte zwar zu einer vollständigen Neuge-
staltung der Scheidungsgründe auf der Grundlage des ZeITÜttungsprinzips; im 
hochsensiblen3 Bereich des Unterhaltsrechts geschiedener Ehegatten jedoch er-
öffnete die negative Härteklausel des § 1579 BGB eine Möglichkeit, Verschul-
densgesichtspunkte weiterhin - wenngleich nur ausnahmsweise - in die recht-
liche Würdigung des grundsätzlich nur objektiven Unterhaltstatbestandes einzu-
beziehen. 

In den nahezu zwanzig Jahren seit dem lnkrafttreten des I. EheRG ging ins-
besondere in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, aber auch in der Gesetzge-
bung der Trend dahin, die schuldorientierte Billigkeitsprüfung weiter auszubau-
en, durch die Bildung von Fallgruppen zu strukturieren und - nicht zuletzt zu 
Lasten der Einzelfallgerechtigkeit4 - in dieser Fonn zu verfestigen5. Unter dem 
Eindruck dieser Entwicklungen belebte sich erneut die bislang kaum zur Ruhe 
gekommene Diskussion über die Gründe, die es rechtfertigen, das eheliche und 
nacheheliche Verhalten als ein taugliches Kriterium bei der Entscheidung über 

1 1981 Practice Commentary (C 236 B: 13) in: McKinney's, Bd. 14, § 236, Supp\. Pamph\. 1986, 
S. 225; ebenfalls zit. in der Grundsatzentscheidung Blickstein v. Blickstein, 472 N.Y.S.2d 110, I I3 
(1984). 

2 Erstes Eherechtsreformgesetz (I. EheRG) vom 14.06.1976, BGB\. I 1421 ff. 
3 Dazu Schwab in: Beitrüge zur Familienrechtsreform, S. 9, 27; ders. in: Brühler Schriften, Bd. 

7, S. 47, 53; KöhlerlLuthin, Einführung, S. I; Heintschel-Heinegg/Gerhardt, Rn. 246; Diederich-
sen, NJW 1993,2265. 

4 Dazu näheres un ter C. II. 4. 
5 So schließlich auch durch die NovelIierung des § 1579 BGB im Unterhaltsänderungsgesetz 

(UÄndG) vom 20.02.1986, BGB\. I 301 ff., entsprechend der zuvor herausgebildeten höchst-
richterlichen Rechtsprechung; für die nachfolgende Zeit vg\. nur BGH FamRZ 1989, 487 ff.; 
ferner BVeifG FuR 1990,47 ff. 

2 lung-Walpert 



2 A. Einleitung 

den Unterhaltsanspruch heranzuziehen6. Es hat auch nicht an Stimmen gefehlt, 
die einer Wiedereinfiihrung des Verschuldensprinzips im Recht des Geschiede-
nenunterhalts das Wort redeten7. Schließlich hat die Wiedervereinigung der 
beiden deutschen Staaten Anlaß zur Überprüfung der gesetzlichen Regelungen 
gegeben. So stellt sich bei der Anwendung des teilweise noch fortgeltenden 
Rechts der ehemaligen DDR und im Hinblick auf eine zeitweilig ins Auge ge-
faßte Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts die Frage nach der rechtsethischen 
Legitimation nachehelicher Unterhaltsansprüche und entsprechender Umsetzung 
in Gesetz und Rechtsprechung mit neuer Aktualität8. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll zunächst die Bedeutung persönlicher Verfeh-
lungen im Recht des Geschiedenenunterhalts untersucht und die hierzu ergange-
ne Rechtsprechung analysiert sowie bewertet werden. Sodann wird der Frage 
nach dem Rechtsgrund des nachehelichen Unterhaltsanspruchs nachgegangen, 
um die Grenzen der Berücksichtigung solchen Verschuldens aufzuzeigen und 
die gesetzliche Regelung sowie die Rechtsprechung kritisch daran zu überprü-
fen. Dabei wird die Rechtslage nach dem BGB zugrundegelegt, die gemäß Art. 
230 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 234 § 5 S. I EGBGB seit dem 3. Oktober 
1990 auch fur das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
gilt, sofern die Ehe nicht bereits vor diesem Datum rechtskräftig geschieden 
worden ist. 

6 VgL nur die Dissertationen von Schuchman, S. 40 ff.; Theren, S. 124 ff., insbes. S. 198 ff.; 
Löper, S. 17 ff. 

7 So Hienstorfer, NJW 1983, 204, 205 ff., und in moderaterer Form Kniipfel, AcP 191 (1991), 
105, 128 ff. 

8 Vgl. nur Battes in: Gaul, S. 69, 88 ff.; Diederichsen, FamRZ 1992, 1,5 ff.; ders., NJW 1993, 
2265 ff; van Eis, FamRZ 1992, 625 ff.; Knöpfei, AcP 191 (1991), 105, 109 ff.; Schwab in: Brühler 
Schriften, Bd. 7, S. 47. 
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11. Das Recht des US-Staates New York als Vergleichsobjekt 

Die Untersuchung wird im Wege des Rechtsvergleichs mit einer fremden 
Rechtsordnung durchgeftihrt, in der sich das angesprochene Sachproblem9 glei-
chermaßen stellt wie im Recht der Bundesrepublik Deutschland, so daß die 
Ausgangssituationen prinzipiell vergleichbar sind10• Aus den Parallelen und 
Unterschieden sowie den theoretischen Grundlagen der jeweiligen rechtlichen 
Problemlösungen sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob und in 
welcher Form dem verschuldensunabhängigen Unterhaltsanspruch des deut-
schen Rechts ein einheitlicher Grundgedanke zugrundeliegt und welche Bedeu-
tung persönliche Verfehlungen in diesem Zusammenhang erlangen können. Zu-
dem kann dieser Vergleich über die sozialen Auswirkungen der verschiedenen 
Unterhaltsnormen Aufschluß geben sowie wertvolle Anregungen zur angemes-
senen Begrenzung verschuldensorientierter Billigkeitserwägungen liefern I I. 

Hierzu bietet sich als Vergleichsregelung das Recht des US-Bundesstaates 
New York an. In den USA liegt die Entscheidung über den Unterhalt des ge-
trenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten im richterlichen Ermessen, das 
traditionsgemäß - und unabhängig von den Möglichkeiten, die das Fallrecht 
ohnehin einräumtl 2 - sehr weit gesteckt ist13 • Erst in neuerer Zeit wurden 
bestimmte Orientierungsmaßstäbe ftir die Ausübung des Ermessens kodifiziert, 
ohne daß jedoch der Ermessensspielraum eine nennenswerte Einschränkung er-
fahren hätte I 4 • Diese Rechtslage bedingt eine hohe Flexibilität in der Ent-
scheidungsfindung, die einen umfangreichen, an den Grundlagen und Zielen der 
Unterhaltsgewährung ausgerichteten Interessenausgleich im Einzelfall erlaubt 
und dabei in besonderem Maße Aufschluß über die möglichen Gründe, Formen 
und Grenzen der Einbeziehung von Verschuldenserwägungen zu geben vermag. 

Das Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht der USA ist jedoch nicht bun-
deseinheitlich geregelt, sondern unterliegt als Teil des Familienrechts grund-

9 Sog. tertium comparationis, vgl. hierzu BarteIs, S. 70. 
10 Zur Vergleichbarkeit der Ausgangssituationen als Voraussetzung des Rechtsvergleichs 

Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 26; Barteis, S. 67, 125 f. 
11 Zu den Möglichkeiten und Zielen einer solchen funktionellen Rechtsvergleichung: 

Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 26 ff., 32 f.; ferner BarteIs, S. 66 f., 75, 77 ff. 
12 Vgl. hierzu z.B. Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 97, 100 ff.; Blumenwitz, S. 23 ff., insbes. 

S. 37 ff. 
13 So z.B. BergmanniFerid-Firsching, USA, 80. Lfg., S. 30; Clark, S. 644 f.; Krause, Nutshell, 

S. 349; RyaniGranfield, S. 364; Bishop, § 996; Siegel, 1964 Practice Commentary in: McKinney's, 
Bd. 14, § 236, Suppl. Pamphl. 1986, S. 189; Oldham in: BainhamIPearl, S. 139, 152; Cooey, Law & 
Contemp. Prob. 6 (1939), 213, 217, 221 ff.; vgl. ferner Bogert v. Watts, 32 N.Y.S.2d 750, 754 f. 
(1942); Phillips v. Philfips, 150 N.Y.S.2d 646, 650 (1956); McMains v. McMains, 15 N.Y.2d 283, 
289 (1965); Brownstein v. Brownstein, 268 N.Y.S. 115 f., 120 f. (1966); Kover v. Kover, 328 
N.Y.S.2d 641, 644 (1972); Loeb v. Loeb, 587 N.Y.S.2d 738 f. (1992). 

14 Vgl. Clark, S. 620 Fn. 14, S. 644 f.; Tennenhaus Eisler, S. 17 f.; Scheinkman, 1981 Practice 
Commentary (C 236 B:22) in: McKinney's, Bd. 14, § 236, Suppl. Pamphl. 1986, S. 232 f.; 1987 
Practice Commentary (C 236 B:38) in: McKinney's, Bd. 14, § 236, Cum. Ann. P. P. 1995, S. 128; 
1992 Practice Commentary (C 236 B:38) in: McKinney's, Bd. 14, § 36, Cum. Ann. P. P. 1995, S. 
68; Oldham in: BainhamlPearl, S. 139, 152; Bürsch, S. 23 ff., 29 f.; mehr dazu u. C. 11. I. a) bb). 
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